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Erwägungen

E. 1.1
Die Helsana hat einen Anspruch des Beschwerdeführers auf Krankentaggelder
entsprechend seiner jeweiligen Arbeitsunfähigkeit von 100 % oder 50 % anerkannt und
unter Zugrundelegung ihrer Überentschädigungsberechnung Taggeldleistungen im
Umfange von insgesamt Fr. 108'095.42 erbracht. Sie ging davon aus, dass die vereinbarte
Wartefrist von 180 Tagen, welche vom 1. Juli bis 27. Dezember 1998 gedauert habe, von
der (zufolge Kündigung der Police) am 31. Januar 2002 endenden Bezugsdauer abzuziehen
sei. Demgegenüber beanstandete der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen
Beschwerdeverfahren einerseits, dass der Beginn der Wartefrist auf den 1. Juli 1998
festgesetzt wurde; richtigerweise habe diese am 14. Juli 1997 begonnen und sei am 10.
Januar 1998 abgelaufen. Damit würde sich die Bezugsdauer um die Zeit vom 1. Juli bis 27.
Dezember 1998 verlängern, was einem Betrag von Fr. 16'183.- entsprechen würde.
Andererseits verlangte der Beschwerdeführer, die vom Arbeitgeber nach der Freistellung
ausgerichteten Pauschalspesen seien im Rahmen der Überentschädigungsberechnung
ebenfalls zu berücksichtigen, was zu zusätzlichen Taggeldleistungen im Betrag von Fr.
4250.- führen würde. Die Helsana begründete in der vorinstanzlichen Beschwerdeantwort
die Festsetzung des Beginns der Wartefrist auf den 1. Juli 1998 damit, dass sie gemäss Art.
6 Abs. 3 UVG keine Krankenversicherungsleistungen zu erbringen habe, solange der
Unfallversicherer bezahle. Sie sei aber nachträglich zum Schluss gekommen, dass sie
gestützt auf Art. 128 UVV Krankentaggelder ausrichten müsse, und zwar ab 1. Juli 1998,
weil ab diesem Zeitpunkt eine IV-Rente laufe. In der vorinstanzlichen Duplik räumte die
Beschwerdegegnerin ein, die Beweggründe für das Abstellen auf das genannte Datum seien
nicht mehr in Erfahrung zubringen; im Übrigen seien die Taggeldansprüche für die Zeit von
Juli bis Dezember 1998 verjährt.

E. 1.2
Die Vorinstanz widerlegte die Verjährungseinrede und erwog zu Recht, dass die
Arbeitsfähigkeit bereits ein Jahr vor Beginn des IV-Rentenanspruchs (am 1. Juli 1998)
eingeschränkt gewesen sei, weshalb die Überlegung der Helvetia zum Beginn der
Wartefrist nicht einleuchte. Doch wies sie die Beschwerde ab mit der Begründung, die
Beschwerdegegnerin habe bereits sehr grosszügig Krankentaggelder erbracht, da über weite
Passagen des Zeitraums von 1998 bis 2002 nur eine untergeordnete Leistungspflicht des
Krankenversicherers bestanden habe, weil die Beschwerden mehrheitlich unfallkausal
seien.

E. 1.3
Der Beschwerdeführer ist demgegenüber der Meinung, die Krankentaggelder seien
aufgrund von Art. 128 UVV (unter Vorbehalt der Überentschädigung) kumulativ zu den



Leistungen der Unfallversicherung geschuldet, da die gesundheitliche Beeinträchtigung auf
die im Juli 1997 erlittene Infektion zurückzuführen sei, welche als Krankheit gelte, auch
wenn dafür gemäss Art. 6 Abs. 3 UVG der Unfallversicherer aufzukommen habe.

E. 2.1
Der Taggeldanspruch setzt eine Arbeitsunfähigkeit voraus ( Art. 72 Abs. 2 KVG ). Bei
teilweiser Arbeitsunfähigkeit wird ein entsprechend gekürztes Taggeld geleistet ( Art. 72
Abs. 4 KVG ). Der Taggeldanspruch setzt zudem eine durch den Versicherungsfall bedingte
finanzielle Einbusse voraus (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 786 Rz. 1130). Ist die Taggeldversicherung - wie hier
- auf Krankheit beschränkt, ist einzig die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit versichert.
Eine unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit bewirkt keinen Anspruch auf Krankentaggeld.
Wenn eine Arbeitsunfähigkeit teilweise auf Unfall, teilweise auf Krankheit zurückgeht, ist
demzufolge ein Krankentaggeld nur in dem Ausmass geschuldet, als die Arbeitsunfähigkeit
auf Krankheit beruht.

E. 2.2
Art. 128 Abs. 1 UVV ändert daran nichts: Diese Bestimmung bezieht sich auf den Fall, dass
ein Verunfallter in einer Heilanstalt erkrankt, in welcher er sich zur Behandlung der
Unfallfolgen befindet. Grundsätzlich würde für die Krankheitsfolgen die
Krankenversicherung leistungspflichtig. Als Ausnahme von diesem Grundsatz legt nun Art.
128 Abs. 1 erster Satz UVV fest, dass der Unfallversicherer für die Dauer der stationären
Behandlung der Unfallfolgen die Pflegeleistungen, Kostenvergütungen und Taggelder für
die gesamte Gesundheitsschädigung erbringt. Der zweite Satz dieser
Verordnungsbestimmung, wonach der Krankenversicherer subsidiär die Taggelder erbringt,
soweit keine Überversicherung besteht, begründet keine eigenständige Leistungspflicht des
Krankenversicherers, sondern stellt eine Koordinationsregel zwischen Kranken- und
Unfallversicherung dar. Abgesehen davon, dass diese Regel nur für die Dauer der
stationären Behandlung gilt (im vorliegenden Fall blieb der Beschwerdeführer wegen der
im Anschluss an die Knieoperation von Mitte Juli 1997 auftretenden Komplikationen bis
Mitte Oktober 1997 hospitalisiert), setzt auch hier die Leistungspflicht des
Krankentaggeldversicherers selbstverständlich das Vorliegen eines entsprechenden
Versicherungsfalls voraus, nämlich eine auf Krankheit zurückgehende Arbeitsunfähigkeit.
Ist dies nicht oder nur teilweise der Fall, besteht auch im Rahmen von Art. 128 UVV von
vornherein kein bzw. nur ein anteiliger Anspruch auf ein Taggeld des Krankenversicherers.

E. 3.1
Die Vorinstanz hat festgestellt, dass während der Zeit der 100%igen bzw. 50%igen
Arbeitsunfähigkeit die SUVA entsprechende Taggelder bezahlt hat und in Perioden, in
denen nur 50%-Taggelder ausgerichtet wurden, der Beschwerdeführer zumindest zeitweise
zu 50 % arbeitete. Die unfallfremden Leiden (psychische Beeinträchtigungen, Beschwerden
im linken Knie) hätten gegenüber den unfallbedingten Leiden die Arbeitsfähigkeit nicht
erheblich beeinträchtigt. Dies sind Sachverhaltsfeststellungen, welche vom
Beschwerdeführer nicht kritisiert werden, nicht offensichtlich unrichtig sind und daher das
Bundesgericht binden ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 3.2
Der Beschwerdeführer ist hingegen der Meinung, die Infektion, die sich als Folge der
rechtsseitigen Knieoperation vom 15. Juli 1997 eingestellt habe, stelle eine Krankheit dar,



weshalb die Arbeitsunfähigkeit krankheitsbedingt sei. Das kantonale Gericht hat in diesem
Zusammenhang erwogen, es sei nicht ersichtlich, dass ab Juli 1997 bereits unfallfremde
Faktoren die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit des Beschwerdeführers beeinträchtigt hätten;
vielmehr habe die SUVA die Kniebeschwerden, welche im Juli 1997 die fragliche
Operation nötig gemacht hätten, und auch die anschliessend aufgetretenen Komplikationen
als Folgen des Unfalls aus dem Jahre 1984 anerkannt (vgl. auch E. 3.2 des früheren
vorinstanzlichen Entscheids vom 29. Juni 2004, wonach die Beschwerden im rechten Knie
vom Unfall herrühren).

E. 3.3
Als Krankheit im Rechtssinne gelten nur Gesundheitsbeeinträchtigungen, die nicht Folgen
eines Unfalls (mit Einschluss der unfallähnlichen Körperschädigungen; Art. 6 Abs. 2 UVG
) sind ( Art. 2 Abs. 1 KVG in der hier anwendbaren, bis Ende 2002 gültig gewesenen
Fassung; nunmehr Art. 3 Abs. 1 ATSG ; so auch schon die frühere Rechtslage: BGE 118 V
107 E. 1a S. 108; Gebhard Eugster, a.a.O, S. 475 Rz. 243; Thomas Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, S. 110 Rz. 9). An die Unterscheidung von Unfall und Krankheit
knüpft das Sozialversicherungsrecht unterschiedliche Rechtsfolgen an, namentlich eine
Abgrenzung der Leistungspflicht von Unfall- und Krankenversicherer. Es kann daher nicht
sein, dass eine Gesundheitsbeeinträchtigung, die als Unfallfolge zu betrachten ist, zugleich
eine Krankheit im Rechtssinne darstellt und eine kumulative Leistungspflicht des Unfall-
und des Krankenversicherers auslöst. Zwar sieht das Gesetz vor, dass unter bestimmten
Umständen der Krankenversicherer für Unfälle ( Art. 1 Abs. 2 lit. b KVG in der hier
anwendbaren, bis Ende 2002 gültig gewesenen Fassung) oder umgekehrt der
Unfallversicherer für Krankheiten (also für Beeinträchtigungen, die nicht im rechtlichen
Sinne unfallkausal sind) haftet ( Art. 6 Abs. 3 UVG ; Art. 128 Abs. 1 UVV ). Da aber hier
nach den verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz die Beschwerden im
rechten Knie (mit Einschluss der nach der Operation aufgetretenen Entzündungen) als
Unfallfolgen anerkannt sind und der Unfallversicherer dafür aufkommt, können sie nicht
zugleich als Krankheit betrachtet werden und eine Leistungspflicht des Krankenversicherers
begründen.

E. 3.4
Die vorinstanzliche Auffassung, wonach die Helsana dem Beschwerdeführer bereits
grosszügig entgegengekommen ist und kein Raum für weitere Ansprüche besteht, ist daher
richtig.

E. 4
Die Gerichtskosten werden dem Beschwerdeführer als unterliegender Partei auferlegt ( Art.
66 Abs. 1 BGG ).
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